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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1978

Norm

ABGB §1175 F

Rechtssatz

In der Regel wird mit dem Beschluß von Ehegatten, gemeinsam ein Haus zur Befriedigung des Wohnbedürfnisses der

Familie zu errichten, eine Vereinbarung Hand in Hand gehen und im Zweifel auch als bestehend angesehen werden,

gemeinsam ihre 8nanziellen Möglichkeiten und ihre Arbeitskraft einzusetzen und sowohl den Unterhalt der Familie zu

decken als auch Vermögen zu schaffen.
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